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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
am 14. März 2021 fi ndet die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg statt. 
 
Die Wahl fi ndet wie gewohnt im Wahllokal im Rathaus Höchenschwand und 
in der Halle Attlisberg in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr statt. Hierbei sind die 
aktuell vorgeschriebenen Hygienevorschriften zu beachten. 
 
Erstmals ist der Wahlbezirk Höchenschwand für eine Wählerbefragung von Infratest dimap im Auftrag der ARD ausgewählt 
worden, das Ergebnis wird somit in die Hochrechnung des Wahlergebnisses um 18:00 Uhr in den Nachrichten einfl ießen. 
 
Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht – ob persönlich oder per Briefwahl – Gebrauch! 
 
Ihre Gemeindeverwaltung

Landtagswahl 
am 14. März 2021
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Telefon

Polizei 110 
Feuerwehr 112 
Ärztlicher Notfalldienst 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst 

 0180 322255530  

Telefon 
Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 
Feuerwehr-Kommandant 

Herr Kaiser 0172 9444942
Bergwacht-Vorsitzender 

Herr  Tobias Stritt 0173 3147131 
Sozialstation St. Blasien 
 Tel. 07672-2145 

Arzt 
Dr. Bull/Drobach/Ehret 
Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Zahnarzt 
Sanfte Zahnheilkunde Höchenschwand
Dr. Isabel Tunn
Bgm.-Huber-Str. 4                          07672-1220

Apotheke 
Kur-Apotheke 
Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890 

Tierarzt 
Herr Rüger 
St. Blasien 0171-7355612
  

Apotheke

Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 
endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.
Samstag, 13. März 2021 
Markt-Apotheke WT-Tiengen, 
Hauptstr. 69, Tel.: 07741 - 46 86 

Sonntag, 14. März 2021 
Apotheke Dr. Kammerer St. Blasien, 
Bernau-Menzenschwander-Str. 5, 
Tel.: 07672 - 5 15 

Samstag, 20. März 2021 
Rosen-Apotheke Dogern, 
Hauptstr. 18, Tel.: 07751 - 59 70 

Sonntag, 21. März 2021 
Engel-Apotheke im E-Center WT-Tiengen, 
Industriestr. 3, Tel.: 07741 - 8 09 97 00 

Beratungsstellen

Diakonisches Werk, Waldshut 
Tel. 07751-83040 
Frauen- und Kinderschutzhaus 
Tel. 07751-3553 
Offene Beratung „Courage“ 
Tel. 07741-8082277
Hospizdienst e.V.            Tel. 07751-802333 
Anonymes Sorgentelefon für Erwachsene 
Tel. 0800-1110111 
Anonymes Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche    Tel. 0800-1110333 
Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 
Tel. 07751-864252 

Kirchen 

Kath. Pfarramt   07672-534 

Evang. Pfarramt   07672-706 

 

Recycling-Hof Attlisberg 

Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr

Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

Sprechzeiten im Rathaus 
und der Kurverwaltung

Gemeindeverwaltung 

   Tel. 07672-4819-0 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag      14:00 bis 16:00 Uhr 

Bürgerbüro 

durchgehend     8:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr 

 

Tourist-Information Kurverwaltung  

im Haus des Gastes  07672-48180 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag      9:00 bis 12:30 Uhr

und 14:00 bis 16:30 Uhr 

Samstag      10:00 bis 12:00 Uhr 
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Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Wasserversor-
gung, Kurbetrieb, Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung für das Jahr 2021 
Das Landratsamt Waldshut hat mit Verfügung vom 26. Februar 2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wie auch der Beschlüsse über 
die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Kurbetrieb, Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung für das Jahr 2021 
bestätigt. 
Gleichzeitig wurde dem Höchstbetrag der Kreditermächtigungen im Eigenbetrieb Wasserversorgung in Höhe von 783.200 €, im Eigenbetrieb 
Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.610.000 € und im Eigenbetrieb Breitband in Höhe von 213.000 € sowie den Kassenkrediten in Höhe von 
700.000 € beim Eigenbetrieb Wasserversorgung, in Höhe von 500.000 € beim Eigenbetrieb Kurbetrieb, in Höhe von 500.000 € beim Eigenbe-
trieb Abwasserbeseitigung und in Höhe von 200.000 € beim Eigenbetrieb Breitband zugestimmt. 

Im Übrigen enthalten die Haushaltssatzung und die Wirtschaftspläne keine genehmigungspflichtigen Teile. 

Der Haushaltsplan 2021 sowie die Wirtschaftspläne Wasserversorgung, Kurbetrieb, Abwasserbeseitigung und Breitbandversorgung für 2021 
liegen in der Zeit von 
 
Donnerstag, 11. März, bis einschl. Freitag, 19. März 2021, im Rathaus Höchenschwand zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Die Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde sowie die Feststellungsvermerke für die Wirtschaftspläne Wasserversorgung, Kurbetrieb, Abwas-
serbeseitigung und Breitbandversorgung 2021 haben folgenden Wortlaut 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Haushaltssatzung der Gemeinde Höchenschwand  
für das Haushaltsjahr 2021 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1.  im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 5.057.400

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 5.485.220

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -427.820

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -427.820

2.  im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.057.400

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.209.220

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts  (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -151.820

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.461.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.644.500

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von -183.500

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -335.320

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 40.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von -40.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von -375.320

§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 EUR, 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf  0 EUR. 

§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  200.000 EUR. 

§ 5 Steuersätze 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer    
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  320. v. H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  320. v. H.
  der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf  350. v. H.
  der Steuermessbeträge. 
     

§ 6 Weitere Bestimmungen 
Der Stellenplan ist Bestandteil dieser Satzung 

Höchenschwand, den 25.01.2021 
 
Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 
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WASSERVERSORGUNG  
der Gemeinde Höchenschwand  

für das Wirtschaftsjahr 2021 
Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 ff der Ei-
genbetriebsverordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
den §§ 96 und 102 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 den Wirtschaftsplan der 

WASSERVERSORGUNG 
für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:  

§ 1 
Der Wirtschaftsplan wird in den 
Einnahmen und Ausgaben auf je   1.454.600 EUR 
davon  im Erfolgsplan  525.900 EUR 
  im Vermögensplan  928.700 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der für den Wirtschaftsbetrieb 
vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermäch-
tigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf  783.200 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  700.000 EUR 
festgesetzt. 
 
Höchenschwand, den 25.01.2021 
 
Sebastian Stiegeler, Bürgermeister 
 

 
Feststellung des Wirtschaftsplanes  
für den KURBETRIEB der Gemeinde  

Höchenschwand für das Wirtschaftsjahr 2021 
Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 ff der Ei-
genbetriebsverordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
den §§ 96 und 102 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 den Wirtschaftsplan des 
 
KURBETRIEBES  
für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:  

§ 1 
Der Wirtschaftsplan wird in den 
Einnahmen und Ausgaben auf je  1.853.940 EUR 
davon  im Erfolgsplan   1.051.720 EUR 
  im Vermögensplan   802.220 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der für den Wirtschaftsbetrieb 
vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermäch-
tigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf  0 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant. 
 

§ 4  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  500.000 EUR 
festgesetzt. 
 
Höchenschwand, den 25.01.2021 
 
Sebastian Stiegeler, Bürgermeister 

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die 
 ABWASSERBESEITIGUNG der Gemeinde 

Höchenschwand für das Wirtschaftsjahr 2021 
Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 ff der Ei-
genbetriebsverordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
den §§ 96 und 102 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 den Wirtschaftsplan der 
 
ABWASSERBESEITIGUNG 
für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:  

§ 1 
Der Wirtschaftsplan wird in den 
Einnahmen und Ausgaben auf je   3.469.200 EUR 
davon  im Erfolgsplan  700.200 EUR 
  im Vermögensplan  2.769.000 EUR 

festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der für den Wirtschaftsbetrieb
vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermäch-
tigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf  1.610.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant. 
 

§ 4  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  500.000 EUR 
festgesetzt. 
 
Höchenschwand, den 25.01.2021 
 
Sebastian Stiegeler, Bürgermeister 
 

 
Feststellung des Wirtschaftsplanes für die 
BREITBANDVERSORGUNG der Gemeinde 

Höchenschwand für das Wirtschaftsjahr 2021 
Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1 ff der Ei-
genbetriebsverordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit 
den §§ 96 und 102 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 den Wirtschaftsplan der 

BREITBAND 
für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt: 

§ 1 
Der Wirtschaftsplan wird in den  
Einnahmen und Ausgaben auf je   1.160.000 EUR 
davon  im Erfolgsplan   85.000 EUR 
  im Vermögensplan 1.075.000 EUR 

festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der für den Wirtschaftsbetrieb 
vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermäch-
tigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf  213.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht eingeplant. 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf  200.000 EUR 
festgesetzt. 
 
Höchenschwand, den 25.01.2021 
 
Sebastian Stiegeler, Bürgermeister 
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Jahresabschluss 2018 
In der Gemeinderatssitzung vom 01.03.2021 wurde der Jahresab-
schluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb festgestellt. 
 
Der Jahresabschluss 2018 liegt in der Zeit vom 11.03. – 19.03.2021 
beim Bürgermeisteramt Höchenschwand, 1. OG, Waldshuter Straße 
2, zu den üblichen Dienststunden öffentlich aus. 
 
Das Ergebnis des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes „Kurbetrieb“ für 
das Jahr 2018 wird gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes wie 
folgt festgestellt:  

1. Feststellung des Jahresabschlusses 
 1.1 Bilanzsumme 2.887.478,26 € 
  1.1.1  davon entfallen auf der Aktivseite auf 
   das Anlagevermögen  2.219.278,30 € 
   das Umlaufvermögen 688.199,96 € 
 
  1.1.2  davon entfallen auf der Passivseite auf 
   das Eigenkapital  1.688.147,09 € 
   die Rückstellungen  13.600,00 € 
   die Verbindlichkeiten  1.166.731,17 € 
   den passiven Rechnungs-
   abgrenzungsposten  19.000,00 € 
 
 1.2 Jahresverlust  -338.877,73 € 
  1.2.1  Summe der Erträge  831.795,31 € 
  1.2.2  Summe der Aufwendungen  1.170.673,04 € 

2. Behandlung des Jahresverlustes 
 Der Jahresverlust 2018 in Höhe von  -338.877,73 € 
 ist aus dem Haushalt der Gemeinde
 auszugleichen mit  338.877,73 € 

Höchenschwand, 01.03.2021 

Bürgermeisteramt 
gez. Stiegeler, Bürgermeister 
 

 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG  
ABTEILUNG 5 – UMWELT 

Natura 2000-Managementplan für das  
FFH-Gebiet „Täler von Schwarza, Mettma, 
Schlücht und Steina“ 
Öffentliche Auslegung vom 15.03.2021 bis 23.04.2021 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
als wesentliche Grundlage zur Sicherung der biologischen Vielfalt 
durch Natura 2000 wird aktuell für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 
„Täler von Schwarza, Mettma, Schlücht und Steina“ ein Manage-
mentplan erarbeitet. Mittlerweile sind die Vorkommen der geschütz-
ten Lebensraumtypen und Arten erfasst. Diese werden zusammen 
mit Maßnahmenempfehlungen sowohl textlich als auch auf Karten 
im Managementplan dargestellt. 

Der Entwurf des Plans wird in der Zeit vom 15.03.2021 bis 
23.04.2021 öffentlich ausgelegt. Die Unterlagen stehen auf der In-
ternetseite des Regierungspräsidiums unter „Aktuelles“ oder unter 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/
map-aktuelle-auslegung 

zum Download bereit. Sofern Sie über keinen oder für den Down-
load nicht ausreichenden Internetzugang verfügen, wenden Sie sich 
bitte an die u.g. Verfahrensbeauftragten. 

Für Fragen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner des Regie-
rungspräsidiums Freiburg zur Verfügung: 

Referat 56, Naturschutz und Landschaftspflege:
•	 Verfahrensbeauftragte für den Natura 2000-Management-

plan:
Regina Biss, regina.biss(at)rpf.bwl.de, Tel. 0761/208-4139
Marius Strohmayer, marius.strohmayer(at)rpf.bwl.de, 
Tel. 0761/208-4222 
Referat 84, Waldnaturschutz, Biodiversität und Waldbau

•	 Forstliche Fragen:
Albrecht Franke, albrecht.franke(at)rpf.bwl.de, Tel. 0761/208-1408

 
Es wird den Eigentümern und Bewirtschaftern der betroffenen 
Grundstücke sowie den berührten Behörden, Städten, Gemeinden, 
Verbänden und weiteren Interessierten angeboten, sich über den di-
gital ausliegenden Planentwurf und die Maßnahmenempfehlungen 
zu informieren.

Sie haben für die Dauer der Planauslegung, also vom 15.03.2021 
bis 23.04.2021, die Möglichkeit zum Managementplan Stellung zu 
nehmen. 

Bitte richten Sie Ihre Stellungnahme an das: 
Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 5, Verfahrensmanage-
ment, Bissierstr. 7, 79114 Freiburg oder per E-Mail an Abt5.Verfah-
rensmanagement(at)rpf.bwl.de (mit dem Betreff: Stellungnahme 
MaP Täler von SMSS). 

Aus den Stellungnahmen sollte hervorgehen, auf welche Flächen 
im FFH-Gebiet Sie sich beziehen. Hilfreich ist hier die Angabe der 
Flurstücksnummer sowie des Gemeinde- und Gemarkungsnamens 
oder die Markierung der angesprochenen Fläche auf einem Karten-
ausschnitt. 

Regierungspräsidium Freiburg 
Referat Naturschutz und Landschaftspflege  
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AUS DEM GEMEINDERAT

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
am Montag, 15. März 2021, 19:30 Uhr im Haus des Gastes, Großer 
Saal  
 
TAGESORDNUNG:  
1.  Bürgerfrageviertelstunde 
 
2.  Bauantrag von Wendy und Benjamin Gunkel auf Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Garage auf dem Flurst.Nr. 6429/7, Stritt-
berg 3a 

 
3.  Bauantrag von Astrid Eckert auf Sanierung und Umnutzung 

des Dachraumes zu zwei Wohneinheiten auf dem Flurst.Nr. 
6456, Strittberg 42 sowie auf Neubau eines Carports mit 6 Stell-
plätzen auf dem Flurst.Nr. 6449 in Strittberg 

 
4.  Bauantrag der Gebrüder Schmidt GbR auf Anbau von Büroräu-

men an das bestehende Gebäude auf dem Flurst.Nr. 165/14, 
Gewerbegebiet Tiefenhäusern 5 

 
5.  Bebauungsplan „Im oberen Brühl“ und örtl. Bauvorschiften, 3. 

Änderung im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB
1. Vorstellung aktueller Planungsstand Bauprojekt Sonnen-

hof
2. Feststellung des geänderten Bebauungsplanentwurfs und 

Beschlussfassung über die erneute und verkürzte Ausle-
gung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange

6.  Bekanntgaben von Baugenehmigungen 
 
7.  Beratung und Beschluss über die KiTa-Gebühren und Gebüh-

ren der kommunalen Schulbetreuung für Monat Februar 
 
8.  Bekanntgaben/Verschiedenes 
 
9.  Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 
 
10.  Wünsche und Anträge aus der Bevölkerung 

Bei Redaktionsschluss waren diese Beratungspunkte bekannt. Ände-
rungen und die Neuaufnahme von Tagesordnungspunkten werden 
in der Tagespresse bekannt gegeben. 
 
Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen Gemeinderatssit-
zung eingeladen. 
 
Die Sitzung findet unter hygienisch und räumlich der Situation an-
gepassten Bedingungen im Haus des Gastes statt. Beim Betreten 
des Saals ist bis an den Sitzplatz eine medizinische Maske oder eine 
FFP2-Maske zu tragen. 
 
 
Das Wichtigste aus der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 01. März 2021 
Vergaben Kläranlage Heppenschwand 
a)  Holzbauarbeiten / Dachkonstruktion Kombibecken 
b)  Blechnerarbeiten Einhausung Kombibecken 
c)  Stahlbetonarbeiten Schaltraum / Gebläsestation 
Herr Mühlhaupt vom Ingenieurbüro Tillig erläuterte anhand einer 
Präsentation, welche Arbeiten im nächsten Schritt zur Vergabe an-
stehen. In einer beschränkten Ausschreibung wurden je Gewerk 
zwei Angebote eingereicht. Die entsprechenden Vergabevorschläge 
lagen dem Gemeinderat vor. Erfreulich ist, dass bei diesen Arbeiten 
nun eine Kosteneinsparung gegenüber den Kostenschätzungen ver-
zeichnet werden kann, so dass die bisher entstandene Kostenüber-
schreitung teilweise ausgeglichen werden kann. Nach weiteren 
Erläuterungen von Herrn Mühlhaupt zum weiteren Baufortschritt 
fasste der Gemeinderat folgende einstimmigen Beschlüsse: 

a)  Die Holzbauarbeiten / Dachkonstruktion für das Kombibecken 
werden an die Fa. Holzbau Amann zum Angebotspreis von brut-
to 58.430,19 € vergeben. 

b)  Den Auftrag für die Blechnerarbeiten und Fassadenverkleidung 
für die Einhausung des Kombibeckens erhält die Firma Kosten-
bader zum Angebotspreis von brutto 192.051,72 €. 

c)  Die Stahlbetonarbeiten für den Neubau des Schalt- und Gebläse-
raums werden an die Firma Gugelberger zum Angebotspreis von 
brutto 96.594,92 € vergeben. 

 
Feuerwehrgerätehaus 
a)  Beschluss über Dachsanierung und Förderantragstellung 

Klimaschutz Plus 
b)  Beschluss über Montage einer PV-Anlage 
Das Dach des Feuerwehrgerätehauses steht schon seit längerem 
zur Sanierung an, da es undicht ist und Wassereintritte zu verzeich-
nen sind. Für die Arbeiten lag eine Kostenschätzung in Höhe von ca. 
100.000 € vor. Herr Patrick Schmidt vom gleichnamigen Ingenieur-
büro stellte die Planung anhand einer Präsentation vor. Er wird die 
notwendigen Arbeiten planerisch begleiten. Über das Förderpro-
gramm Klimaschutz-Plus kann mit einem Zuschuss von ca. 18.000 
€ gerechnet werden, wenn gleichzeitig eine Dämmung eingebaut 
wird. Da das alte Dach teilweise Asbest-Platten aufweist, ist eine 
Eigenleistung der Feuerwehrmänner nicht vorgesehen. Der Ge-
meinderat hatte keine Einwände und fasste einstimmig folgenden 
Beschluss:  
Das Dach des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr wird gemäß 
der vorgestellten Planung saniert. Hierfür wird ein Förderantrag aus 
dem Programm Klimaschutz-Plus gestellt- 
 
Im Zuge der Dacharbeiten bietet es sich an, auch hier eine Photovol-
taik-Anlage zu montieren. Die Kosten incl. eines notwendigen Zäh-
lerschranks belaufen sich auf ca. 13.000 € laut Angebot der Fa. Strom-
Tiger. Der über den Eigenbedarf hinaus erzeugte Strom wird in das 
Netz eingespeist. Der Gemeinderat war auch hiermit einverstanden 
und fasste folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Im Zuge der Dachsanierung beim Feuerwehr-Gerätehaus wird eine 
PV-Anlage installiert. Den Auftrag erhält die Fa. Stromtiger zum Preis 
von 10.378,10 € zuzüglich der Kosten für einen Zählerschrank. 
 
Vergabe Photovoltaik-Anlage für die Kindertagesstätte 
Bereits letztes Jahr hatte man sich überlegt, auch hier eine PV-An-
lage zu installieren, wollte aber zunächst noch einmal beobachten, 
ob sich durch den Schneeabgang dann Gefährdungen für die Kinder 
ergeben würden. Nachdem dies geklärt ist und kein Risiko besteht, 
da der Bereich in diesem Fall gesperrt würde, lag nun ein Angebot 
der Fa. Stromtiger vor. Die Kosten für eine PV-Anlage auf dem Dach 
des Kindergartens belaufen sich auf knapp 13.000 € und würden sich 
nach sieben Jahren amortisieren. Der Gemeinderat sprach sich für 
die PV-Anlage aus und fasste folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Photovoltaik-Anlage für die Kin-
dertagesstätte auf dem Dach des Kindergartens zu installieren und 
vergibt den Auftrag an die Fa. Stromtiger aus Görwihl zum Ange-
botspreis von 12.995,69 € brutto. 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 2018 für den Eigenbetrieb 
Kurbetrieb 
Rechnungsamtsleiter Michael Herr trug das Zahlenwerk vor. Nach-
dem Bürgermeister Stiegeler den Feststellungsvermerk verlesen hat-
te, fasste der Gemeinderat ohne Diskussion folgenden einstimmigen 
Beschluss:  
Der Jahresabschluss -Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und An-
hang- des Eigenbetriebs Kurbetrieb der Gemeinde Höchenschwand 
für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie vorgetragen festgestellt. Auf 
die amtliche Bekanntmachung hierzu wird verwiesen. 
 
Bekanntgabe von Baugenehmigungen 
Vom Baurechtsamt wurden der Bauantrag von Thomas Geng auf 
Nutzungsänderung eines Stalls zum Wohngebäude in Amrig-
schwand sowie der Bauantrag von Martin Vogelbacher auf Errich-
tung eines Geräteschuppens auf dem Grundstück Flurst.Nr. 155 in 
Tiefenhäusern genehmigt. 
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Bekanntgaben, Verschiedenes 
a)  Jagdpacht 
 Bürgermeister Stiegeler gab bekannt, dass der Gemeinderat 

bzw. die Jagdgenossenschafts versammlung folgende Beschlüs-
se gefasst haben:  

 Die Jagden werden ab 01.04.2021 wie folgt neu vergeben: 
 Höchenschwand Herr Robert Kirner 
 Amrigschwand I Herren Thomas Wöhlert und 
     Josef Imhof 
 Amrigschwand II Herr Alfred Thoma 
 Tiefenhäusern I  Herr Werner Rautenberg, Frau Angelika 
     Rautenberg, Herr Claudius Rautenberg 
 Tiefenhäusern II Herren Markus Dischinger und 
     Stefan Dorfmeister 
 
 Die Verwaltung der Jagdgenossenschaft wird auf weitere 6 Jahre 

auf den Gemeinderat übertragen. 
 
 Nach einer entsprechend beschlossenen Satzungsänderung der 

Jagdgenossenschaft wird die Zuständigkeit für die Neuverpach-
tung von Jagden auf den Gemeinderat übertragen. 

 
b) Bauvoranfrage Schwesternheim in Heppenschwand 

Die Voranfrage wurde vorläufig zurückgezogen, weil weiterer 
Klärungsbedarf besteht und eine Absprache mit dem Baurecht-
samt erforderlich ist. 

c)  Gemeinsamer Gutachterausschuss in Bad Säckingen 
 Herr Christian Schlachter aus Höchenschwand hat sich berei-

terklärt, die Gemeinde Höchenschwand beim Gemeinsamen 
Gutachterausschuss zu vertreten. Der Gemeinderat war mit der 
Benennung von Herrn Schlachter einstimmig einverstanden. 

d)  Corona-Pandemie 
 Schule und Kindertagesstätte haben den Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen aufgenommen. Die Gemeinde bietet 
eine Betreuung für die Kinder an, die jeweils wochenweise nicht 
im Präsenzunterricht sind. 

 
 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Landtagswahl am Sonntag, den 14. März 2021 
Hinweise zu den geltenden Infektionsschutzmaßnahmen 
Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung um § 10a zur 
Regelung des Infektionsschutzes bei Wahlen ergänzt. Für die 
Wählerinnen und Wähler die am Wahlsonntag das Wahllokal auf-
suchen, möchten wir hier die wichtigsten Regelungen und Hin-
weise aufzeigen:

1. Im Wahlgebäude gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske oder einer FFP2-Maske (auch KN95, N95).

2. Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten.

3. Vor dem Betreten des Wahlraums muss jede Person sich die 
Hände desinfizieren.

4. Bitte bringen Sie nach Möglichkeit einen eigenen Schreibstift 
zum Ausfüllen des Stimmzettels mit.

5. Personen, die Symptome einer COVID-19-Infektion wie Fieber, 
trockenen Husten oder eine Störung des Geschmacks- oder 
Geruchssinns aufweisen oder in den letzten zehn Tagen vor der 
Wahl Kontakt zu einer infizierten Person hatten, dürfen nicht 
im Wahllokal wählen. Für diese kurzfristig erkrankten oder ab-
gesonderten Personen besteht bis 15 Uhr am Wahltag die Mög-
lichkeit, Briefwahl zu beantragen. Bitte melden Sie sich in diesen 
Fällen vorab telefonisch unter Tel. 07672/48190.

 

Hinweis zur Wählerbefragung im Wahllokal Höchenschwand 
Im Auftrag der ARD wird beim Wahllokal in Höchenschwand (Rat-
haus) nach der Stimmabgabe eine Wählerbefragung durchgeführt. 
Diese dient dazu, um 18 Uhr eine Hochrechnung über das Wahler-
gebnis präsentieren zu können. Das Wahllokal Höchenschwand ist 
dabei eines von 200 ausgewählten Befragungsstellen. 
Die Wählerinnen und Wähler werden hierbei nach der Stimmabga-
be von einem Korrespondenten gebeten, einen kurzen Fragebogen 
auszufüllen. Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. In dem kur-
zen Fragebogen wird nach der aktuellen Wahlentscheidung sowie 
nach Alter und Geschlecht gefragt. Ein ebenfalls eingesetzter, län-
gerer Fragebogen beinhaltet einige zusätzliche Fragen etwa zum 
Schulabschluss, zur Berufstätigkeit und zu wahlentscheidenden As-
pekten. 
 
 
Öffentliche Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Gruppenwasserversorgung Höchen-
schwanderberg 
am Donnerstag, 25. März 2021, 16:30 Uhr 
im Haus des Gastes Höchenschwand, Großer Saal 
 
TAGESORDNUNG: 
1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2020

2. Sachstandsbericht zu den laufenden Investitions- und Baumaß-
nahmen durch das Ingenieurbüro Fritz Planung, Herrn Sutter

3. Beratung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2021

4. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

5. Bekanntgaben, Verschiedenes

6. Wünsche und Anträge aus der Versammlung

 
Zuhörer sind herzlich eingeladen. 
 
Bürgermeister Stefan Kaiser 
Verbandsvorsitzender 
 
Aktueller Hinweis: 
Im Haus des Gastes ist bis zur Einnahme des Sitzplatzes sowie beim 
Verlassen des Sitzplatzes eine medizinische bzw. FFP-2-Maske zu tra-
gen. 
 
 
Abholtermin Gelber Sack und Blaue Tonne 
Nächster Abholtermin 

für den Gelben Sack ist am Montag, 15. März 2021 

für die Blaue Tonne am Freitag, 12. März 2021 
 
Die Abfuhr beginnt um 6.00 Uhr. Bitte stellen Sie die Säcke/Tonne 
deshalb rechtzeitig an den Straßenrand. 
 

Pflegestützpunkt – Informationen und indivi-
duelle Beratung rund um das Thema Pflege 
Außensprechstunde im Haus des Gastes: 
Donnerstag, den 25.03.2021 von 15.00 Uhr – 17.00 Uhr 
 
Termine können nur nach vorheriger Vereinbarung stattfinden 
Die zuständige Beraterin ist Frau S. Hiob 
 
Terminvereinbarung unter Tel. Nr.: 07751/86-4290 oder per E-Mail: 
simone.hiob@landkreis-waldshut.de 
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LANDRATSAMT WALDSHUT

Das Landratsamt informiert
Das Landratsamt möchte Sie an dieser Stelle regelmäßig über die 
Coronavirus-Situation und die Impfungen im Landkreis informieren:
Mehr als 120 Personen kümmern sich im Landratsamt täglich um die 
Bekämpfung der Pandemie. Dazu gehören die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und des Kreisimpfzentrums, aber 
auch jene in der Telefonhotline oder in der Verwaltung und Logistik.
Mitte Januar hatten wir im Landkreis erstmals Infektionen mit den 
hochansteckenden Virusmutationen (britische Variante) registriert. 
Mittlerweile ist die Zahl auf über 100 gestiegen (Stand 1.März). Um 
das Infektionsgeschehen in Schach zu halten, braucht es weiterhin 
die Anstrengung und Disziplin aller. Der Impfung kommt bei der 
Pandemie-Bekämpfung die wichtigste Rolle zu.

Impfungen Im Kreisimpfzentrum (KIZ) Stadthalle Tiengen: Der-
zeit stehen dem KIZ zwei Impfstoffe zur Verfügung. Biontech und  
AstraZeneca.
Der Biontech-Impfstoff ist Menschen über 80 Jahren vorbehalten. Da 
der Impfstoff derzeit begrenzt verfügbar ist, können pro Woche nur 
350 Erstimpfungen im KIZ vorgenommen werden. Die Zweitimp-
fung ist dann im Abstand von drei Wochen notwendig.
Beim Impfstoff von AstraZeneca werden Erst- und Zweitimpfung im 
Abstand von neun Wochen verabreicht. Aktuell ist der Impfstoff nur 
für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren zugelassen (Stand 1. März). 
Mitte Februar hat das Kreisimpfzentrums 400 Impfdosen erhalten. In 
den Folgewochen je 2000. Die KIZ-Leitung geht davon aus, dass in 
nächster Zeit wöchentlich 2000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes 
geliefert werden. Dank der größeren Verfügbarkeit wurde der Kreis 
der Impfberechtigten um Stufe zwei erweitert (u.a. Personen mit 
schweren Erkrankungen mit ärztlichem Zeugnis, enge Kontaktper-
sonen von pflegebedürftigen Menschen und von Schwangeren, Be-
schäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, Poli-
zei, Personal an Schulen und Betreuungseinrichtungen. (Detaillierte 
Auflistung unter www.landkreis-waldshut.de)

Mobile Impfteams (MIT): Derzeit sind im Landkreis zwei mobile 
Impfteams im Einsatz. Sie impfen Personen in Alten-und Pfleghei-
men, Eingliederungsheimen, Asyl-und Obdachlosenunterkünften 
sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe.
Pilotversuch Impfung vor Ort: Der Landkreis hat in enger Abstim-
mung mit den Gemeinden die Chance ergriffen, erstmalig in Ba-
den-Württemberg zwei Pilotversuche für die Impfung von Senioren 
vor Ort durchzuführen. In Rickenbach und Häusern (inkl. Raumschaft 
St.Blasien) verlief die Impfaktion (mit Impfstoffen aus dem Bestand 
des KIZ und des Zentralen Impfzent-rums Freiburg) erfolgreich. Ziel 
ist es, weiteren Impfaktionen in den Gemeinden durchführen zu 
können. Dies hängt aber von den verfügbaren Impfdosen ab. Das 
Landratsamt steht in engem Austausch mit den Gemeinden. Wir 
werden Sie weiterhin informieren. Wir halten Sie auch auf dem ak-
tuellen Stand unter www.landkreis-waldshut.de und auf der Face-
book-Seite des Landkreises.
Wichtig: Termine sind nur buchbar über 116 117 oder www.impfter-
minservice.de Brauchen Sie Hilfe bei der Registrierung? Ihre Gemein-
deverwaltung hilft Ihnen weiter. 
 
 

AUS DEN SCHULEN

Neue Wege zu einem entspannten Lernalltag 
Online Vortrag „Lernen macht glücklich“ 
von der „Akademie für Lernpädagogik Jürgen Möller“ am Donners-
tag, den 18. März 2021, 19.00 Uhr. 
Der Online-Vortrag für alle Eltern zeigt, wie Lernen erfolgreich gelin-
gen kann. In 60 unterhaltsamen Minuten geben Lernexperten hand-
feste Tipps für den Alltag, werfen einen humorvollen wie erhellen-

den Blick aufs Familienleben und zeigen wissenschaftlich fundierte, 
einfache Wege zu entspannteren Lernerfolgen. Wege, die Spaß ma-
chen, und Wirkung zeigen. Garantiert! 
Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos. 

Die Anmeldung erfolgt über den Link auf der Homepage der Grund-
schule Höchenschwand (schule-hoechenschwand.de) oder direkt 
auf www.schule-vortrag.de/grundschule-hoechenschwand. 
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholisches Pfarramt St. Michael 
Kirchstraße 1, 79862 Höchenschwand 
Telefon 07672/534, Fax 07672/924832 
Mail: stmichael@se-stblasien.de 
 
Öffnungszeiten des Pfarramtes: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr. 
Wir bitten, das Pfarramt nur in dringenden Angelegenheiten 
aufzusuchen mit der Bitte um vorherige telefonische Anmel-
dung. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte unter der Tele-
fonnummer 07672/534. 
 
Wir bitten die allgemeinen Regeln zum Infektionsschutz (Abstand 
halten, Mundschutz tragen) einzuhalten.  
Bitte betreten Sie die Kirche nur durch den Haupteingang. Dort lie-
gen die gesetzlichen Bestimmungen aus, die zu beachten sind. 
Mundschutz (nur FFP2 Masken) ist beim Betreten der Kirche und 
während des ganzen Gottesdienstes verpflichtend. Listen liegen 
bereit. Falls jemand aus medizinischen Gründen keine FFP2 Maske 
tragen kann, bitten wir, ein ärztliches Attest vorzulegen. 
 
Freitag, 12.3. 
18:30 Uhr  Kreuzwegandacht 
19:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzens-

mutter Maria 
Samstag, 13.3. 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 
Sonntag, 14.4. 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier 
Donnerstag, 18.3. 
14:30 Uhr  Seniorengottesdienst 
Freitag, 19.3. 
18:30 Uhr  Kreuzwegandacht 
19:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzens-

mutter Maria 
Samstag, 20.3. 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 
Sonntag, 21.3. 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier 
18:00 Uhr  Bußgottesdienst mmi anschl. Beichte (Aushilfe) 
Mittwoch, 24.3. 
16:30 Uhr  Eucharistiefeier in Strittberg 
Freitag, 26.3. 
18:30 Uhr  Kreuzwegandacht 
19:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzens-

mutter Maria als Krankengottesdienst mit Kranken-
segnung 

Samstag, 27.3. 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 
Sonntag, 28.3. – Palmsonntag 
10:15 Uhr  Palmweihe von dem Gemeindezentrum - nur für die 

Kommunionkinder mit Palmen und deren Eltern 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier mit den Kommunionkindern 

Kath. Bücherei: 
Leider dürfen wir die Bücherei zur Zeit noch nicht wieder öffnen. 
Gerne können Sie, wenn Sie ein Buch ausleihen möchten, über 
die Telefonnummer 07672/1819 einen Termin vereinbaren. Das 
Hygienekonzept wird eingehalten. Bitte Mundschutz tragen. 

Ihr Büchereiteam 
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Evangelisches Pfarramt 
Höchenschwand / Häusern 
Hebelweg 3, 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-706 Fax : 07672-794 
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirche-hoechenschwand.de 

Wochenspruch:  
Wenn des Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht (Johannes 12, 24) 
 
Gottesdienste: 
Samstag, 13.03.2021 
19:00 Uhr Abendgottesdienst  
Sonntag, 21.03.2021 
10:30 Uhr Gottesdienst  
Sonntag, 28.03.2021 
10:30 Uhr Gottesdienst 
 
Sie sind herzlich willkommen zu den Gottesdiensten. Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
Wegen des Gesundheitsschutzes tragen wir während des gesamten 
Gottesdienstes Masken und halten 2 Meter Abstand zueinander. Wir 
singen nicht. Es besteht die Möglichkeit zur Handdesinfektion. Der 
Gottesdienst dauert nur ca. 30 Minuten. 
Wir erheben Kontaktdaten, die wir auf Nachfrage dem Gesundheits-
amt und nur zu Zwecken des Gesundheitsschutzes weitergeben. Wir 
bewahren die Daten vier Wochen lang verschlossen auf. 
 
Taizé-Gottesdienst 
Gott nah sein im Schein der Kerzen. Zeit für Gott – Zeit für sich 
selbst – Zeit füreinander. 
Die kath. Kirchengemeinde lädt am Freitag, den 19.03.2021 um 
19.00 Uhr wieder zu einer Taizéandacht in der Rotunde des Domes 
in St. Blasien ein, um bei Kerzenschein im Gebet, in der Stille und 
dem Hören auf Gottes Worte, zu verweilen.Die Taizé-Abende sind 
bewegende Gottesdienste, die nach dem Ritus der Gemeinschaft 
von Taizé gefeiert werden und so Menschen in ganz Europa verei-
nen. 
Es gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.Die bekannten meditati-
ven Lieder werden mit Gitarre und zwei Querflöten vorgetragen. Ein 
Mitsingen der Lieder ist aktuell nicht möglich, aber ein Mitsummen 
jederzeit. 
Herzlich Willkommen! 

 

AUS DEN VEREINEN

Sportverein Höchenschwand
SV Höchenschwand / Förderverein SV Höchenschwand 
Jahreshauptversammlung 2021  
Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 
aufgrund der aktuellen Corona-Situation müssen wir unsere auf 
Freitag, den 12. März 2021 terminierte Jahreshauptversammlung 
verschieben. 
Der neue Termin, sobald die Umstände es zulassen, wird rechtzeitig 
über das Gemeindeblatt, unsere Homepage sowie die sozialen Me-
dien bekannt gegeben. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
SV Höchenschwand / Förderverein SV Höchenschwand 
 
 
Seniorenwerk St. Michael 
Das Seniorenwerk St. Michael Höchenschwand lädt am Donnerstag, 
18. März 2021, 14.30 Uhr, alle Seniorinnen und Senioren zu einem 
Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Michael Höchenschwand ein. 
Corona bedingt muss das gemütliche Beisammensein leider ausfal-
len. Anmeldung bis spätestens 11. März 2021 bei Anita Tröndle 
Telefon: 07755-8759 oder per Mail: Anita.Troendle@t-online.de 
mit der Bitte um Angabe Ihrer Telefonnummer. 

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Schutz und Beratung bei häuslicher und  
sexualisierter Gewalt im Landkreis Waldshut  
Wir sind auch jetzt für Sie da - persönlich, telefonisch und on-
line!  
Das Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut e.V. bietet 
Sicherheit und Unterstützung für Frauen und ihre Kinder, die vor 
häuslicher Gewalt aus ihrem Zuhause fliehen müssen und einen ge-
schützten Wohnraum benötigen. Im Frauen- und Kinderschutzhaus 
bekommen sie fachliche und persönliche Beratung und Begleitung 
bei allen zu regelnden Fragen und Unterstützung bei der Entwick-
lung neuer, gewaltfreier Lebensperspektiven. 
Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut e.V. 
Adresse anonym 
Tel: 07751-3553 
email: frauenhaus@frauenhaus-wt.de 
Aufnahmen ins Frauenhaus sind rund um die Uhr möglich!
 
Die Frauenberatung Courage, Fachstelle bei häuslicher und 
sexualisierter Gewalt, berät Frauen und Mädchen ab 14 Jahren 
kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym bei häuslicher und 
sexualisierter Gewalt. Sie bietet Betroffenen auch Begleitung zu Be-
hörden, Ärzt*innen und Anwält*innen an. Die Courage informiert 
und berät darüber hinaus Fachstellen und Bezugspersonen über 
Wirkungen und Folgen von häuslicher und sexualisierter Gewalt und 
über Schutz- und Unterstützungsmöglichkeiten. 

Frauenberatung Courage 
Hauptstr. 42b, 79787 Lauchringen
Tel: 07741 - 8082277 
email: beratung@frauenhaus-wt.de 
Beratungen mo – fr 08.30 Uhr – 15.30 Uhr nach telefonischer Abspra-
che (auch in Bad Säckingen möglich!)  
www.frauenhaus-wt.de 
 

Sprechstunde IBB-Stelle 2021 
Die IBB-Stelle Waldshut informiert: 
Auch weiterhin können Beratungsgespräche wegen der Coron-
apandemie leider nur telefonisch stattfinden. Sobald die Kon-
taktbeschränkungen aufgehoben werden, wird wieder eine 
persönliche Beratung möglich sein. 
 
Die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch 
erkrankte Menschen und ihre Angehörigen bietet für die nächste 
Zeit nur noch telefonische Beratungsgespräche an. Diese sind dafür 
immer, während der Woche, möglich. Die Sprechstunde ist nicht an 
bestimmten Tagen gebunden. 

Sie können uns unter Telefon 07751 / 9151110 (Anrufbeantworter) 
24 Stunden täglich erreichen oder zu Bürozeiten unter Telefon 
07751 / 86-4254. 
 
www.ibb-stelle waldshut.de 

Urban Gardening in der Stoll VITA Stiftung 
Im eigenen Beet Blumen pflanzen oder Gemüse anbauen? 
Dies soll demnächst auf dem stiftungseigenen 
Gelände in der Brückenstraße 15 in Waldshut möglich sein. 
 
Jede/r Teilnehmer/in des Projekts erhält ein eigenes Hochbeet. 
Gärtnermeister Wilfried Jäger steht auf Wunsch beratend zur Seite. 
Die Kosten liegen bei 80 € jährlich. 
 
Interessierte können ihre schriftliche Bewerbung senden an 
info@stollvitastiftung.de oder 
Stoll VITA Stiftung, Brückenstr.15, 79761 Waldshut-Tiengen. 
Telefonische Auskunft: 07751/84220 
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Schluss mit „Plus“ 
Ab März gibt es neue Labels für den Energie- und Wasserverbrauch 
von Haushaltsgeräten. A+++ hat ausgedient. Stattdessen gibt es 
dann nur noch die Noten A bis G. Sie sollen für bessere Vergleich-
barkeit sorgen. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg und die Energieagentur Südwest erklären das 
neue Energielabel. 
Was ändert sich bei den Effizienzlabels und warum? 
Die neuen Labels sehen nur auf den ersten Blick so aus wie die alten. 
Vor allem bei den Effizienzklassen hat sich einiges getan. Die neu-
en Effizienzlabels haben keine Plus-Klassen mehr wie „A+++“ oder 
„A++“. Stattdessen reicht ihre Skala immer von A bis G. Damit wer-
den sie aussagekräftiger. „Bei Kühlschränken lagen zum Beispiel zu-
letzt fast alle Modelle in der besten Klasse, obwohl die Unterschiede 
teils groß waren. Für Kund:innen ist es daher wichtig zu wissen, dass 
zunächst keine Geräte mit Energieeffizienzklasse A auf dem Markt 
erscheinen. Diese wird für künftige, noch effizientere Geräte freige-
halten“, erklärt Erika Höcker, Energieberaterin der Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagen-
tur Südwest. 
Wohin führt der QR-Code? 
Ein weiteres Merkmal des neuen Energielabels ist der QR-Code in der 
oberen, rechten Ecke des Labels. Er verlinkt zur Datenbank „Europe-
an Product Database for Energy Labelling“ (kurz: EPREL). Alle Herstel-
ler müssen ihre Elektrogeräte in dieser Datenbank registrieren und 
technische Daten zu ihrem Produkt hinterlegen. Verbraucher:innen 
können so zusätzliche Produktinformationen abrufen. 
 
Sind die neuen Label besser als die alten? 
Die neuen Effizienzklassen bringen einige Verbesserungen mit sich: 
Die neue Kennzeichnung unterscheidet feiner zwischen den ein-
zelnen Effizienz-klassen. Das erlaubt eine schnellere und genauere 
Einschätzung des Energieverbrauchs. Zudem sagt den meisten Ver-
braucher:innen der Wasserverbrauch pro Waschzyklus oder Spül-
durchlauf mehr als ein abstrakter Jahres-verbrauch – wie er bei dem 
alten Label üblich war. Außerdem sind die Kriterien der Effizienzklas-
sen gestiegen, sodass nicht mehr fast alle Modelle mit einem „grü-
nen“ Image werben können. Das drängt die Hersteller, zukünftige 
Produkte umweltschonend zu produzieren. 
 
Fragen zum Energielabel, energieeffizienten Haushaltsgeräten, 
Stromverbrauch oder allen anderen Energiethemen beantwortet 
Ihnen die Energieberaterin Dr. Erika Höcker der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg und der Energieagentur Südwest. Vereinbaren 
Sie einen Termin unter 0175 141 5558 oder unter erika.hoecker@
energieagentur-suedwest.de. Weitere Informationen auf 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de bzw. 
www.energieagentur-suedwest.de 

Schule vorbei. Und nun? 
Digitaler Elternabend der Agentur für Arbeit Lörrach unter-
stützt und informiert Eltern von Schulabgängern  
Beim Thema Berufsorientierung und Berufswahl sind Eltern die wich-
tigsten Ratgeber und Bezugspersonen für ihre Kinder. Die Agentur 
für Arbeit Lörrach bietet deshalb im Rahmen der Woche der Aus-
bildung insgesamt vier unterschiedliche Veranstaltungen für Eltern 
von Schülerinnen und Schülern an, die im nächsten Jahr oder später 
die Schule verlassen. 
 Eine weiterführende Schule kann für das spätere berufliche Ziel 
wichtig sein. Aber welche Schularten gibt es und welcher Abschluss 
passt am besten zu dem späteren Berufswunsch? 
 
Im Rahmen der Online-Veranstaltungen bekommen interessierte 
Eltern verschiedene Wege aufgezeigt, welche Ansätze und Überbrü-
ckungsvarianten –je nach Schulabschluss - gewählt werden können. 
Die Teilnehmenden erhalten einen kurzen Überblick über die ver-
schiedenen Möglichkeiten einer Ausbildung oder eines Studiums 
nach der Schule. Sollte ein Schulwechsel notwendig oder empfohlen 
sein, können Eltern erfahren, welche Alternativen und Perspektiven 
bestehen. Beratungsfachkräfte berichten aus der Praxis, geben wich-
tige Tipps und Infos und stehen für Fragen zu Verfügung. 
 
Je nach Schultyp stehen folgende Online-Angebote kostenlos 
zur Verfügung:  
•	 Montag, 15.03.2021 um 18 Uhr: 

Elternabend für Eltern von Kindern, die im nächsten Jahr den 
Hauptschulabschluss anstreben (Wege nach dem Hauptschul-
abschluss)

•	 Dienstag, 16.03.2021 um 19 Uhr:
Elternabend für Eltern von Kindern, die im nächsten Jahr die Mitt-
lere Reife anstreben (Wege nach der Mittleren Reife)

•	 Mittwoch, 17.03.2021 um 19.30 Uhr:
Elternabend für Eltern von Kindern, die das Abitur anstreben 
(Wege nach dem Abitur) 

 
Diese Veranstaltungen finden online per Skype statt. Es ist dafür keine 
Skype-App erforderlich. Die Teilnehmenden benötigen ein internetfä-
higes Endgerät (Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Der Einladungs-
link wird mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Anmeldeschluss ist 
der 14.03.2021 unter loerrach.berufsberatung@arbeitsagentur.de 
 
Bei der Telefonsprechstunde für Eltern beantworten Experten 
alle Fragen rund ums Thema Unterstützung im Berufswahlpro-
zess 
Am Donnerstag, 18.03.21 findet von 16 – 19 Uhr die telefonische
 „Elternsprechstunde“ über die Hotline 07621 178 888 statt. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Ende
 des redaktionellen Teils



Wohnung oder Haus 
von privat zu kaufen gesucht! 

(Möchten Sie nur verkaufen und als Mieter weiterhin drin wohnen?) 
Bitte Infos: direkt@brunostaerk.de 

Baugrundstück gesucht
ab 1.000 qm² 
Höchenschwander Berg, 

Grafenhausen oder Häusern. 

Bitte melden unter: Handy 0160 - 7 47 60 71 
oder Email: fammutz@t-online.de 

Häusern
Lagerräume 10 - 100 qm / Werkstatt (nicht zum Reinfahren), 
ab sofort zu vermieten. 
Telefon 0172 / 9 70 60 74 oder 0179 / 6 91 64 97 

Gewerbeflächen (bisher Massagepraxis)
Oberlauchringen 

(guter Standort mit Parkplätzen und Werbeflächen) 
ab 01.12.2021 zu vermieten. 

Anfragen an: Immobilien@brunostaerk.de 

Gut bekannte Arztpraxis nähe Spital
Rheinstraße 47, Waldshut, ab 01.06.2021 zu vermieten. 

Anfragen an: Immobilien@brunostaerk.de 

3-Zimmer-Wohnung
95 qm ab Frühling 2021 in St. Blasien 

zentrumsnah zu vermieten, Tel. 0162 538 92 91

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 





Landmetzgerei-Speckmanufaktur- 
Schinkenräucherei Boll GmbH
Leckere Fleisch- & Wurstwaren aus der Region 
Görwihl • Hauptstr. 48 • Tel. 07754/226 
www.metzgerei-boll.de

Regelmäßig auf den Wochenmärkten in Bad Säckingen • Grenzach-Wyhlen
Rhf.-Herten • Lö.-Haagen • Rheinfelden • Waldshut • WT-Tiengen • St. Blasien

Aktuell für Ihre Vorratskammer
auch ideal für Singlehaushalte und alle die gerne etwas

Leckeres schnell auf den Teller zaubern wollen!
Der heiße Teller in der Dose liebevoll gekocht, regional nach

traditionellen Rezepten von Oma „Thea”.
Beliebte Fleischgerichte in hausgemachter Soße.

Jetzt neu auch glutenfrei zubereitet!
Rinderzunge in Madeira  •  Ochsenbäckle in Rotwein

Kalbsragout, Sauerbraten, Kalbsrahmbraten,
Putengeschnetzeltes in Curryrahm...

NEU: Jetzt auch Rehkeule Paula glutenfrei
und viele andere Sorten...

400 g tafelfertig 2 Portionen ohne Kühlung 2 Jahre haltbar

NEU! Lieferservice in Häusern und Umgebung!
2 mal wöchentlich möglich! Bestellung per Telefon oder E-Mail

NEU! Abholservice in Görwihl
Do.  und Fr. 9-12 Uhr oder gerne tägl. nach telef. Absprache!

NEU! Auch in der AVIA-Tankstelle in Häusern 
sowie unser beliebter Fleischsalat und Wurstsalat, erhältlich!

Eine Warenauswahl ist auch auf dem Maurerhof 
in Bannholz erhältlich!

Die Feldbergklinik Dr. Asdonk in St. Blasien
sucht ab sofort

eine examinierte Pflegefachkraft (m/w/d) oder
Medizinische Fachangestellte (m/w/d) 

in Teil- oder Vollzeit
(Arbeitszeit nach Dienstplan; Bereitschaft zur Schicht- 

und Wochenendarbeit)

eine Reinigungskraft (m/w/d) 
in Teil- oder Vollzeit

Bewerbungen bitte schriftlich oder per E-Mail an:

Feldbergklinik Dr. Asdonk
Frau Simone Adams

Todtmooser Straße 48, 79837 St. Blasien
feldbergklinik@t-online.de



07751/4444
info@WT-TAXI.de

•Krankenfahrten (Dialyse-, Strahlen- und Chemofahrten)
•Flughafentransfer •Rollstuhltransport

A. SEEBACHER
Gebraucht-Maschinen

Fella Frontmähwerk 260 FP, Baujahr 2018
Fella Seitenschwader 1452, 5,80 m - 6,70 m
Fella Kreiselheuer TH 800 DN, 7,70 m
Fella Kreiselheuer TH 680 DN, 6,60 m
Fella Kreiselheuer, TH 540 DN, 5,20 m
Farmi Seilwinde 6 t, mit Funk
Schneefräse Lumag, 75 cm, wenig gebraucht

79777 Untermettingen - Löhningen 23
Tel. 0 77 43 / 56 63  •  Handy 0173 - 3 29 28 68






